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Selbstständig oder nur zum Schein?

Was kostet das Geld?
Zinsspiegel vom 1. 2.2021
Zinsen für Geldanlagen

Spareinlagen* mit 3-mon. Kündigung 0,00 - 0,10 %

Termingeld (ab 10.000 €) Sparbriefe (5.000 €)

1 Monat 0,00 - 0,00 % 2 Jahre 0,01 - 0,25 %

3 Monate 0,00 - 0,00 % 4 Jahre 0,01 - 0,45 %

6 Monate 0,00 - 0,01 % 5 Jahre 0,01 - 0,60 %

1 Jahr 0,01 - 0,05 % Kreditzinsen

3 Jahre 0,01 - 0,01 % Dispokredite 6,99 - 11,21 %

5 Jahre 0,01 - 0,01 % Kontoüberziehungen 6,99 - 15,21 %

Hypothek, Auszahlung 100 % (50.000 €)

1 % Anfangstilgung nominal effektiv

Festzins  5 Jahre 0,55 - 1,55 % 0,56 - 1,63 %

Festzins 10 Jahre 0,60 - 1,40 % 0,62 - 1,45 %

Förderprogramm „LR-Basis“ der landw. Rentenbank, Ratendarlehen,
Laufzeit 10 Jahre, Preisklasse  „A“ bis „I“

Festzins  5 Jahre 1,00 - 7,40 % 1,00 - 7,61 %

Festzins 10 Jahre 1,00 - 7,40 % 1,00 - 7,61 %

Förderprogramm „LR-TOP“ der landw. Rentenbank, Ratendarlehen,
Laufzeit 10 Jahre, Preisklasse  „A“ bis „I“

Festzins  5 Jahre 1,00 - 7,40 % 1,00 - 7,61 %

Festzins 10 Jahre 1,00 - 7,40 % 1,00 - 7,61 %

Privatkredit,
effektiver Jahreszins laut Preisangabenverordnung

8.000 €, 5 Jahre (bonitätsabhängig) 1,55 - 4,99 %

* Die höheren Zinssätze beziehen sich auf Sondersparformen.

Urteil bestätigt die Rechtslage
E ine aktuelle Entschei-

dung des Landessozial-
gerichts Nordrhein-Westfa-
len (Urteil vom 22.6.2020, 
Az. L 8 BA 78/18) bestätigt 
die dargestellte Situation – 
ein selbstständiger Landwirt 
wurde für ein Transportun-
ternehmen tätig und führte 
für dieses Transporte mit 
Lkw des Unternehmens 
durch. Er rechnete dann 
seine Arbeitsstunden als 

„selbstständiger Landwirt“ 
ab.

Die Richter bewerteten 
dies im Ergebnis zweifelsfrei 
als Scheinselbstständigkeit. 
Insbesondere der Umstand, 
dass der Landwirt kein 
eigenes Fahrzeug bei seiner 
Dienstleistung eingesetzt 
hat, habe „eine mehrfa-
che Indizwirkung für eine 
unselbstständige Tätigkeit.“
 Pirko Renftel

G ute Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu fin-
den, wird stetig schwe-

rer. Daher sind viele Betriebe 
im ländlichen Raum für fol-
gende Grundsituation emp-
fänglich, die viele Lohnunter-
nehmen und vermehrt auch 
Landwirtinnen und Landwirte 
nur zu gut kennen:

Ein Mensch erscheint im Be-
trieb und gibt sich als Selbst-
ständiger aus, da er ein Ge-
werbe angemeldet hat. Er zeigt 
dann auch seine Gewerbean-
meldung vor und fragt, ob er 
als Selbstständige oder Selbst-
ständiger für das Lohnunter-
nehmen oder den Landwirt 

tätig werden darf. Auf Nachfra-
ge kommt heraus, dass er aber 
weder eigene Maschinen noch 
angestellte Arbeitnehmer/
innen hat. Seine „Dienstleis-
tung“ soll damit faktisch darin 
bestehen, dass er Maschinen 
im Betrieb des Lohnunterneh-
mers oder Landwirts führt und 
das dann in Form von Arbeits-
stunden als Selbstständiger 
gegenüber dem Betrieb ab-
rechnet.

Hier könnte eine sogenann-
te Scheinselbstständigkeit 
gegeben sein, die bei einer 
Sozialversicherungsprüfung 
erhebliche negative Folgen 
zulasten des „Auftraggebers“ 

nach sich ziehen können. Eine 
Scheinselbstständigkeit lässt 
sich anhand folgender Merk-
male erkennen:

 � Der „Selbstständige“ über-
nimmt selbst kein unterneh-
merisches Risiko, das heißt, er 
beschäftigt zum Beispiel keine 
Mitarbeiter (eine Beschäfti-
gung von Aushilfen genügt in 
der Regel nicht) und hat auch 
keine eigenen Maschinen bzw. 
Betriebsmittel.

 � Er ist weisungsabhängig 
tätig, er unterliegt dem Wei-
sungs- und Direktionsrecht des 
Auftraggebers.

 � Er ist in die fremde Arbeits-
organisation des Auftraggebers 
eingebunden.

 � Er erbringt eine Leistung, 
die bezogen auf seine Art auch 

ein Arbeitnehmer des Auftrag-
gebers erbringen könnte.

 �  Von außen betrachtet ist 
kein Unterschied zu der Tätig-
keit eines Arbeitnehmers fest-
stellbar. 

Zu niedriger Stundensatz
Daneben gibt es noch einige 
weitere Kriterien und Indizien, 
die bei Überprüfungen durch 
die Kontrollorgane herangezo-
gen werden.

Wenn zum Beispiel der 
scheinbar Selbstständige seine 
Arbeitsstunden mit 15 oder 20 
Euro/Stunde abrechnet, so ist 
das im Vergleich zu „echten“ 
Selbstständigen, die mindes-
tens 60 Euro oder mehr pro 
Stunde in Rechnung stellen 

Scheinselbstständigkeit  Nicht jeder, der sich 
als selbstständig bezeichnet, ist das auch vor 
dem Gesetz. Mancher Dienstleister entpuppt sich 
nachträglich als abhängig Beschäftigter – und das 
kann fatale Folgen für den Auftraggeber haben.  

Bewerten die Deutsche Rentenversicherung oder der Zoll die 
Tätigkeit des „Selbstständigen“ während einer Betriebsprü-
fung als abhängige Beschäftigung, kann das nachträglich 
hohe Kosten für den Auftraggeber bedeuten.
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